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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches 
und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

A. Zielsetzung 

Die Pönalisierung des sogenannten „Schwarzfahrens", d. h. der 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, ohne das erforderliche 
Entgelt zu entrichten, greift in der derzeitigen, in § 265a StGB ge-
regelten, Form zu weit. Es werden eher gemeinlästige Verhaltens-
weisen erfaßt, für die das Strafrecht als „ultima ratio" verfehlt und 
auch unnötig ist. Vom Unrechtsgehalt her sind „Einmalfälle", in 
denen nur eine Zahlungsverpflichtung nicht erfüllt wird, als Ver-
waltungsunrecht, nicht aber als Kriminalunrecht einzuordnen. In-
soweit beabsichtigt der Entwurf, das „Schwarzfahren" weitge-
hend - in Anpassung an die Rechtswirklichkeit - zu entkriminali-
sieren, dabei aber ein unterhalb des Strafrechts anzusiedelndes 
Verbot des „Schwarzfahrens" und - für Verstöße dagegen - als 

Sanktion ein Bußgeld beizubehalten. 

B. Lösung 	 . 

Der Straftatbestand des § 265a Abs. 1 StGB wird in zwei Absätze 
aufgespalten. In einem neu einzustellenden Absatz 2 wird die der-
zeit in Absatz 1 enthaltene Begehungsweise der Beförderungser-
schleichung durch eine eingrenzend wirkende Ergänzung der 
bisherigen Tatbestandsvoraussetzungen auf „wiederholte" oder 
„unter Umgehung von Kontrollmaßnahmen" begangene Verstöße 

beschränkt. Für die übrigen Fälle, die dadurch aus dem Bereich 
der Strafnorm herausfallen, wird ein neu in das Ordnungswidrig-
keitengesetz einzustellender Bußgeldtatbestand geschaffen. 
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C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

031 (121) - 430 00 - Str 149/95 
Bonn, den 2. Februar 1995 

An die Präsidentin 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Abs. 3 des Grundgesetzes den vom 
Bundesrat in seiner 678. Sitzung am 16. Dezember 1994 beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches und des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf ist in der als Anlage 2 
beigefügten Stellungnahme dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches und des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 
Änderung des Strafgesetzbuches 

§ 265a des Strafgesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGB1. I S. 945, 
1160), das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Absatz 1 wird durch folgende Absätze ersetzt: 

„(1) Wer die Leistung eines Automaten, eines 
öffentlichen Zwecken dienenden Fernmeldenet-
zes oder den Zutritt zu einer Veranstaltung oder 
einer Einrichtung in der Absicht erschleicht, das 
Entgelt nicht zu entrichten, wird mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschrif-
ten mit schwererer Strafe bedroht ist. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer wiederholt oder 
unter Umgehung von Kontrollmaßnahmen die Be-
förderung durch ein Verkehrsmittel in der Absicht 
erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten. 

(3) Wiederholt im Sinne von Absatz 2 handelt, 
wer in einem Zeitraum von drei Jahren vor der Tat 
bereits einmal wegen Beförderungserschleichung 
nach dieser Bestimmung oder in einem Zeitraum 
von sechs Monaten vor der Tat wegen einer Ord-
nungswidrigkeit nach § 118a des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig verurteilt 
worden ist. Einer rechtskräftigen Verurteilung 
steht ein rechtskräftiger Bußgeldbescheid gleich." 

2. Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 4 
und 5. 

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 118 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Fe-
bruar 1987 (BGBl-. I S. 602), das zuletzt durch ... ge-
ändert worden ist, wird folgender § 118 a eingefügt: 

„§ 118a 
Beförderungserschleichung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer die Beförderung 
durch ein Verkehrsmittel in der Absicht erschleicht, 
das Entgelt nicht zu entrichten. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu fünfhundert Deutsche Mark geahndet 
werden. " 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Die undifferenzierte Pönalisierung des „Schwarzfah-
rens" ergreift unter den heutigen Verhältnissen des 
Massenverkehrs Verhaltensweisen, für die die Ein-
stufung als Kriminalunrecht nicht mehr gerechtfertigt 
ist. Die Einfügung von § 265a StGB sollte nach dem 
Willen des Gesetzgebers eine Lücke schließen, die 
dadurch entstehen konnte, daß in einschlägigen Fäl-
len die Anwendbarkeit des § 263 StGB scheitern 
kann, wenn entweder die Täuschungshandlung oder 
die Irrtumserregung - Tatbestandsvoraussetzungen 
des Tatbestandes des Betruges gemäß § 263 StGB - 
infolge des in neuerer Zeit vorhandenen Massenver-
kehrs fehlen oder nicht mehr individuell feststellbar 
sind. Damit werden aber im Falle des „Schwarzfah-
rens" Sachverhalte erfaßt, die sich wesentlich von 
der Begehungsweise des Vergehens des Betruges 
unterscheiden und ihr im Unrechtsgehalt nicht ver-
gleichbar sind. Bei letzterem ist im Regelfalle eine 
erhöhte qualifizierte Tätigkeit Voraussetzung - näm-
lich die Täuschung eines anderen -, während § 265 a 
StGB angesichts der weiten Auslegung des Tat-
bestandsmerkmals „Erschleichen" durch die Recht-
sprechung auch schon das bloße Ausnutzen fehlen-
der Kontrollen unter Strafe stellt. Für diese Fälle ist 
indessen das Strafrecht als „ultima ratio" eine zu 
scharfe Reaktion. Die Verhaltensweisen sind eher 
dem Verwaltungsunrecht vergleichbar, wie die sich 
aufdrängende Parallele zum Parken an Parkuhren, 
ohne die erforderliche Gebühr zu entrichten, erweist. 
Durch eine Bußgeldvorschrift werden derartige 
Verhaltensweisen daher sachgerechter und besser 
erfaßt. 

Wer hingegen in besonders qualifizierter Weise - 
wiederholt oder unter aktiver Umgehung von tat-
sächlichen Kontrollmaßnahmen - ein Verkehrsmittel 
ohne Beförderungsentgelt benutzt, handelt dadurch 
so sozialschädlich, daß in diesen Fällen die Beibehal-
tung eines Straftatbestandes angemessen ist. 

Der Tatbestand des § 265a StGB hat sich zudem - 
mindestens hinsichtlich der „Einmalfälle" - erheblich 
von der Rechtswirklichkeit entfernt. Wird der Täter 
auf frischer Tat beim „Schwarzfahren" durch einen 
Kontrolleur gestellt, so kann er sich regelmäßig durch 
das stets nach den allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen vorgesehene „erhöhte Beförderungsentgelt" von 
einer Strafanzeige und damit von einem Strafverfah-
ren „freikaufen". Für eine derartige Praxis, die den 
Straftatbestand ohnehin schon weit in den Hinter-
grund drängt, ja ihn sogar faktisch überflüssig macht, 
erscheint die Beibehaltung einer nahezu leerlaufen-
den Strafdrohung nicht mehr gerechtfertigt. Sie wirkt 
dann nur noch als Druckmittel, das erhöhte Beförde-
rungsentgelt einzutreiben. Es genügt insoweit jedoch 
eine Bußgeldvorschrift, die weiterhin das Verbot 
des vorsätzlichen „Schwarzfahrens" verdeutlicht, im 
übrigen aber die Qualität des Unrechts besser trifft. 

Sie ist zudem wegen der  Nichtanbindung an das 
Legalitätsprinzip flexibler handhabbar. 

Es steht nicht zu erwarten, daß aufgrund der Herab-
stufung zu einer Ordnungswidrigkeit das „Schwarz-
fahren" zunimmt. Ahndungsmöglichkeiten sind auf-
grund der neu eingefügten Bußgeldvorschrift weiter-
hin vorhanden. Die generalpräventive Wirkung einer 
Bußgeldvorschrift erscheint insoweit ausreichend. 
Wollte man dies in Zweifel ziehen, so müßte man in 
weiten Bereichen des täglichen Lebens, bei denen 
Verstöße gegen Rechtsvorschriften ebenfalls vorwie-
gend durch Bußgelder geahndet werden - z. B. im 
Straßenverkehr - die Tauglichkeit von Ordnungs-
widrigkeitstatbeständen anzweifeln. Dies wäre in-
dessen nicht gerechtfertigt. 

Wer hingegen mit gesteigerter Intensität oder wie-
derholt öffentliche Verkehrsmittel, ohne das Entgelt 
zu entrichten, benutzt, hebt sich von diesen „Normal-
fällen" so weit ab, daß eine Bußgeldvorschrift nicht 
mehr ausreichend erscheint und insoweit zur Ahn-
dung nicht nur eine Geldbuße, sondern auch die 
Möglichkeit der Verhängung einer Geldstrafe, unter 
Umständen sogar einer Freiheitsstrafe, zur Verfü-
gung stehen muß. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1 (§ 265a Abs. 1 bis 3 StGB) 

Der jetzige § 265a Abs. 1 StGB wird der Übersicht-
lichkeit wegen in zwei Absätze unterteilt. In einem 
neuen Absatz 2 wird nunmehr ausschließlich die 
Beförderungserschleichung - „das Schwarzfahren" - 
behandelt. Durch den vorgesehenen Wortlaut dieses 
Absatzes 2 wird der Anwendungsbereich des bisheri-
gen - zur Zeit noch in Absatz 1 enthaltenen - Tatbe-
standes des § 265a StGB, soweit er das „Schwarzfah-
ren" betrifft, wesentlich eingeschränkt. Denn nur 
dann, wenn auch die zusätzliche Voraussetzung 
„wiederholt" oder „unter Umgehung von Kontroll-
maßnahmen" erfüllt ist, ist fortan Strafbarkeit 
gegeben. 

Die einschränkende Formulierung „wiederholt" ent-
stammt dem Nebenstrafrecht (siehe § 68 Abs. 2 Nr. 3 
und 4 des Weingesetzes), wo ebenfalls einfache An-
wendungsfälle als Ordnungswidrigkeitentatbestand 
eingestuft sind, bei Hinzukommen der Voraussetzung 
„wiederholt" aber ein Straftatbestand vorgesehen ist. 
Unter „wiederholter" Begehungsweise ist dabei die 
nicht nur einmalige Zuwiderhandlung gegen den 
neu zu schaffenden Bußgeldtatbestand des § 118a 
OWiG gemeint. Sie wird hier allerdings in einem 
neuen Absatz 3 besonders beschrieben (dazu noch 
unten). 

Im übrigen soll der neu zu bestimmende Strafbar- 
keitsbereich entsprechend der systematischen Stel- 
lung des § 265a StGB als betrugsähnlichem Tat- 
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bestand danach ausgerichtet werden, ob neben der 
Zahlungsunwilligkeit ein weiteres mit Unrechtsgehalt 
gekennzeichnetes Verhalten, das der Täuschung beim 
Betrug nahekommt, verwirklicht ist. Solches über die 
Schädigung an sich hinausgehendes und der Täu-
schung nahekommendes Verhalten stellt die „Umge-
hung einer" - tatsächlich bestehenden - „Kontroll-
maßnahme" dar. Eine „Kontrollmaßnahme" in diesem 
Sinne kann darin bestehen, daß eigens Kontrollperso-
nen - z. B. Schaffner bei Bundesbahnfahrten - einge-
setzt sind. Eine Kontrollmaßnahme stellt aber auch die 
Aufstellung eines „Entwerterautomaten" in Bussen 
und Straßenbahnen dar. In diesem Zusammenhang 
würde - da ein der Täuschung vergleichbares Handeln 
nicht gegeben ist - nicht schon die Nichtlösung eines 
Fahrscheines und/oder die Nichtbetätigung des im 
Verkehrsmittel vorhandenen Entwerterautomaten 
eine „Umgehung" der Kontrollmaßnahme sein und 
damit die Strafbarkeit auslösen. Denn die „Umge-
hung " erfordert ein zielgerichtetes Handeln im Sinne 
einer Überlistung oder eines Ausweichens, was eine 
besondere über das Nichtstun hinausgehende Aktivi-
tät des Täters voraussetzt. Ebenso wäre es deshalb 
noch keine „Umgehung" einer Kontrollmaßnahme, 
wenn der Fahrgast zwar im Besitz eines gültigen Fahr-
scheins ist, diesen aber bewußt nicht im dafür vorgese-
henen Automaten entwertet, selbst wenn er dabei die 
Absicht verfolgt, den Fahrschein bei anderen Fahrten 
noch einmal zu benutzen. Gedacht wird vielmehr an 
die Fälle, in denen beispielsweise der Automat da-
durch „überlistet" wird, daß ein schon entwerteter - 
ungültiger - Fahrschein noch einmal in den Entwerter-
automaten geschoben wird oder aber ein einem Fahr-
schein vergleichbares Pappstück in den Entwerter-
schlitz geschoben wird, nur um das Klingelzeichen des 
Automaten ertönen zu lassen und damit den Anschein 
zu erwecken, daß der Automat ordnungsgemäß be-
dient worden ist. Kontrollmaßnahmen können aber 
auch dadurch umgangen werden, daß Kontrollperso-
nen „aus dem Wege gegangen wird", etwa dadurch, 
daß bei einer Bundesbahnfahrt bei Herannahen des 
die Fahrkarten kontrollierenden Schaffners das Abteil 
verlassen und, um dem Schaffner auszuweichen, ein 
vorübergehendes Versteck im Eisenbahn-WC, im 
Speisewagen oder in einem anderen Abteil gesucht 
wird. Bei all diesen Fällen liegt das Verhalten so nahe 
an einer Täuschungshandlung des § 263 StGB, daß 
eine Strafsanktion weiterhin gerechtfertigt erscheint, 

In Absatz 3 wird die Voraussetzung „wiederholt", die 
in Absatz 2 eingestellt ist, legal definiert. Wer wegen 
einer Ordnungswidrigkeit der Beförderungserschlei-
chung nach § 118a des Ordnungswidrigkeitengeset-
zes bereits einmal in einem förmlichen Verfahren mit 
Strafe oder Bußgeld belegt worden ist, dennoch aber 
in derselben Weise binnen bestimmter Frist wieder 
einschlägig auffällig wird, setzt sich so bewußt über 
die Regelungen der Rechtsordnung hinweg, daß eine 
Sanktion durch Kriminalstrafe weiter notwendig und 
gerechtfertigt ist. Es erscheint angemessen, die inso-
weit maßgeblichen Fristen an den entsprechenden 
Verjährungsfristen auszurichten. 

Nach § 265a Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 macht sich künftig 
auch strafbar, wer wegen einer Vortat nach § 265a 
Abs. 1 bisheriger Fassung verurteilt worden ist. 

Von praktischer Bedeutung wird zwar eher die Vor-
aussetzung der „wiederholten" Begehungsweise 
sein. Dennoch ist für hartnäckige Fälle, die nahe an 
den Betrugstatbestand heranreichen, die weitere Tat-
bestandsalternative der „Umgehung von Kontroll-
maßnahmen" notwendig. Hier tut der Täter mehr, als 
nur die fehlenden Kontrollen auszunutzen, sondern 
er wird aktiv tätig, um bestehende Kontrollmechanis-
men durch listiges Verhalten zu überwinden. 

Durch die Einfügung zweier neuer Absätze - 
Absätze 2 und 3 - in die Vorschrift des § 265 a werden 
die bisherigen Absätze 2 und 3 zu Absätzen 4 und 5. 

Zu Artikel 2 (§ 118a OWiG) 

Der neu geschaffene Bußgeldtatbestand des § 118a 
wird in den zweiten Abschnitt des Dritten Teils des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten eingestellt, 
weil die „Einmalfälle" des „Schwarzfahrens" als all-
gemein schädliche Handlungen ebenfalls Verstöße 
gegen die öffentliche Ordnung sind. Systematisch 
wird er nach der Vorschrift des § 118 - Belästigung 
der Allgemeinheit - eingepaßt. 

Der Wortlaut stimmt mit dem bisherigen § 265 a - 
Beförderungserschleichung - überein, der durch die 
neu einzufügenden Tatbestandsmerkmale (siehe 
oben Artikel 1) eingeengt wird. Der bisherige Grund-
tatbestand wird so in eine Ordnungswidrigkeit, die 
fortan in § 118a OWiG konzipiert ist, überführt. 

Die Voraussetzungen des § 265a StGB bleiben inso-
weit erhalten, so daß auch die dort sich entwickelte 
Auslegung zu übernehmen ist. Der Bußgeldtatbe-
stand erfaßt nur vorsätzliches Handeln (§ 10 OWiG) 
und entspricht daher auch § 265a StGB. 

Wird hingegen individuell getäuscht und ein Irrtum 
erregt (z. B. wird dem Fahrer der Wahrheit zuwider 
gesagt, es sei bezahlt worden, der Fahrer glaubt das 
und gewährt dann den Zugang zu dem Verkehrsmit-
tel), so verbleibt es bei dem Tatbestand des Betruges, 
der den Bußgeldtatbestand verdrängt. 

Als Bußgeld für die neu geschaffene Ordnungswid-
rigkeit erscheint eine Höchstsumme von 500 DM aus-
reichend. Es ist zu berücksichtigen, daß für hartnäk-
kige Fälle ohnehin der Straftatbestand des § 265a 
StGB eine- höhere Ahndungsmöglichkeit offenhält. 
Für den Grundfall ist ein Bußgeldrahmen bis 500 DM 
daher jedenfalls ausreichend. 

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des 
Gesetzes. 
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Anlage 2 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Die Bundesregierung sieht es als vordringliche Auf-
gabe an, gegenüber allen Erscheinungsformen der 
Kriminalität das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in den Rechtsstaat und in das Funktionieren 
seiner Institutionen zu stärken. 

Nach Auffassung der Bundesregierung stellt der 
Gesetzentwurf keine angemessene Antwort auf die 
Problematik massenhafter „Bagatellkriminalität" dar. 
Die Bundesregierung vermag bereits den Ausgangs-
punkt des Entwurfes, es handele sich weitgehend 
nur um gemeinlästige Verhaltensweisen, nicht zu tei-
len. Die massenhafte Begehung der Beförderungs-
erschleichung fügt der Volkswirtschaft hohen Scha-
den zu, den letztendlich die Allgemeinheit über 
erhöhte Fahrpreise zu tragen hat. 

Der Gesetzentwurf wirft aber auch Probleme prak-
tischer Art auf: 

Tritt die Strafbarkeit erst im Wiederholungsfall ein, so 
dürfte es erforderlich sein, daß der Gesetzgeber ein 
Register schafft, in das die vorhergehende Bußgeld-
entscheidung eingetragen und von dort abgerufen 
werden kann. Außerdem wäre zu befürchten, daß 

die Verkehrsbetriebe entgegen ihrer bisher geübten 
Praxis in Zukunft auch erstmalige Schwarzfahrer zur 
Anzeige bringen werden, um im Wiederholungsfall 
die Voraussetzungen für die Anwendung des Straf-
tatbestandes zu schaffen. Im Ergebnis würde der 
Gesetzentwurf somit zu einer Mehrbelastung der 
betroffenen Stellen führen. 

Nach Auffassung der Bundesregierung ist im Bereich 
massenhafter „Bagatellkriminalität" vor allem die 
zügige Erledigung von Strafverfahren bei einfachen 
Sachverhalten erforderlich. Insoweit ermöglicht ins-
besondere die mit dem Verbrechensbekämpfungs-
gesetz zum 1. Dezember 1994 in Kraft getretene Neu-
regelung des beschleunigten Verfahrens für alle 
Bereiche der sogenannten Bagatellkriminalität eine 
rasche und effektive Durchführung von Strafverfah-
ren. Ein weiterer Weg zu einer Entlastung der Justiz 
liegt in einer Modernisierung und Vereinfachung der 
Geschäftsabläufe und der inneren Organisation der 
Gerichte und Staatsanwaltschaften, wie sie in der 
vom Bundesministerium der Justiz veranlaßten 
Strukturanalyse der Rechtspflege aufgezeigt worden 
ist. 



 


